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RS Vwgh 1997/5/27 97/04/0019
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.05.1997

Index

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1994 §17 Abs1 Z1;

GewO 1994 §28 Abs1;

Rechtssatz

Fordert eine Befähigungsnachweisvorschrift Fähigkeiten und Kenntnisse, die in einer praktischen Tätigkeit erworben

wurden, so können diese nicht durch eine theoretische Ausbildung ersetzt werden.
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